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RS OGH 1993/6/15 10ObS89/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1993

Norm

ALVG §12 Abs1

SUG §1 Z2

Rechtssatz

Nur ein aus einer Beschäftigung resultierender, über der Geringfügigkeitsgrenze liegender Einkommensbezug schließt

Arbeitslosigkeit aus, wobei rechtlich völlig bedeutungslos ist, ob und auf welche Weise eine solche Beschäftigung

vertraglich fundiert ist.
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